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Schulart 
 
 Berufskolleg für Praktikantinnen und Praktikanten zur Vorbereitung auf die Fachschule 

für Sozialpädagogik. Das Berufkolleg ist eine Vollzeitschule und dauert ein Jahr.  
Mit dem Abschluss des Berufskollegs ist die Berufsschulpflicht erfüllt. 

 
Aufnahmevoraussetzungen 
 
 Voraussetzungen zur Aufnahme in das Berufskolleg sind 
 1. die Fachschulreife oder der Realschulabschluss oder das Versetzungszeugnis in 

die Klasse 11 eines 9-jährigen Gymnasiums oder die Klasse 10 eines 8-jährigen 
Gymnasiums oder der Nachweis eines gleichwertigen Bildungsstandes (Abschluss 
der Klasse 10 der Werkrealschule oder ein dem Realschulabschluss gleichwertigen 
Bildungsstand durch Berufsschulabschluss und Berufsausbildung) und

   

 2. ein Vertrag mit einem Träger einer Tageseinrichtung für Kinder über die praktische 
Ausbildung der Bewerberin/des Bewerbers. 

  

 Zusätzlich sind bei ausländischen Bildungsnachweisen ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse nachzuweisen. 

 
Auswahlverfahren 
 
 Liegen mehr Bewerbungen vor als Schulplätze zur Verfügung stehen, muss ein Aus-

wahlverfahren durchgeführt werden. 
 
Stundentafel 
 
 1. Pflichtbereich                                                    Wochenstunden 
     

 1.1  Fächer    
      

  Religionslehre/Religionspädagogik  1  
      

  Deutsch  1  
      

  Englisch oder Französisch  2  
      

 1.2 Handlungsfelder    
      

  Berufliches Handeln fundieren  4  
     

  Erziehung und Betreuung gestalten  3  
     

  Bildung und Entwicklung fördern I  3  
     

  Bildung und Entwicklung fördern II  5  
     

  Sozialpädagogisches Handeln  9  
     

 2. Wahlpflichtbereich  2  
    
 3. Wahlbereich (Mathematik) 1 

30  

 



 
Organisation der Ausbildung 
 
 Der Unterricht wird nach Lern- und Handlungsfelder erteilt. Die Angaben für die Wochen-

stunden sind deshalb Durchschnittsangaben. 
  

 Sozialpädagogisches Handeln (Praxis) 
  

 • Die Schüler/innen werden mindestens zweimal in der Einrichtung durch Fachlehrer/innen 
der Fachschule zur Bewertung ihrer praktischen Tätigkeit besucht. 

  

 • Über die Tätigkeit in der Einrichtung und die dabei gesammelten pädagogischen Erfahrun-
gen ist ein Bericht zu erstellen, der benotet wird. 

 • Die Praktikumsstelle übersendet der Schule eine Beurteilung des Praktikanten mit einem 
Notenvorschlag.  

  

 • Die Note für Sozialpädagogisches Handeln wird aus den Noten der beiden Besuche, des 
Berichts und der Beurteilung der Praxisstelle gebildet (je ¼). 

 
Abschluss der Ausbildung 
 
 Die Ausbildung dauert ein Schuljahr.  

Sie ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die für eine Versetzung erforderlichen üblichen Noten-
schnitte erreicht werden und die Leistungen in den Handlungsfeldern Förderung von Entwick-
lung und Bildung und Sozialpädagogisches Handeln jeweils nicht schlechter als mit der Note 
„ausreichend“ bewertet sind. Um in die Fachschule für Sozialpädagogik aufgenommen werden 
zu können, muss jedoch in dem Handlungsfeld Sozialpädagogisches Handeln mindestens die 
Note „befriedigend“ erreicht werden. 

 
Weiterführende Schule 
 

Der erfolgreiche Besuch des Berufskollegs ist für alle Schüler/innen, die einen mittleren Bil-
dungsabschluss haben und keine zusätzliche einschlägige Berufsausbildung besitzen, notwen-
dige Voraussetzung für die Aufnahme in die Fachschule für Sozialpädagogik. 

 
Anmeldung 
 
 Ihre Bewerbungsunterlagen sollten bis zum 1. März des Jahres, an dem Sie die Ausbildung 

beginnen möchten, bei uns vorliegen. Später eingehende Bewerbungen können nur berücksich-
tigt werden, wenn noch Schulplätze frei sind. 

   

  Offizielles Anmeldeformular (bei der Schule anfordern oder aus dem Internet downloaden) 
   

  Aktuelles Lichtbild 
   

  Tabellarischer, vollständiger Lebenslauf 
   

  Beglaubigte Kopie des Zeugnisses des mittleren Bildungsabschlusses bzw. der Halbjah-
resinformation 

   

 

 

Nachweis eines Vertrags (Ausbildungsvereinbarung) mit einem von der Schule als geeig-
net angesehenen Träger einer Tageseinrichtung für Kinder über die praktische Ausbildung. 
Das hierfür nötige Formular (Ausbildungsvereinbarung) erhalten Sie zusammen mit der 
Aufnahmezusage von uns zugesandt und ist dann erst von der Einrichtung auszufüllen). 

 
 

Anschrift: 
Bertha-von-Suttner-Schule 
Fachschule für Sozialpädagogik 
Beethovenstr. 1  
76275 Ettlingen 

 Tel:   07243/500-801 
FAX: 07243/500 888 
www.bvsse.de 
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